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FLASH NEWS 06 _ 2 / 2020 

 

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde! 

In der aktuellen Sonderausgabe möchten w ir Sie über die 

genehmigten und geplanten Maßnahmen informieren, die 

bisher von den re levanten Standorten für die Verbre itung 

von COVID- 19 vorbereitet wurden. 

 
 
Wir laden Sie herzlich ein, die deutsche und slowakische 

Version Ihres Beitrages und Ihr F irmenlogo per Mail an 

sohk @ sohk.sk  zu senden. Mehr Informat ionen erhalten 

Sie  unter der Nummer 00421 / 2 / 63536787,88. 
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Aktuelle Informationen in Zusammenhang mit COVID-19 in Österreich auf Slow akisch  
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Slowakischen Republik  HIER 
 
Aktuelle Informationen in Zusammenhang mit COVID-19 in Österreich auf Deutsch  
Bundesministerium Europäische und internationale Angelegenheiten HIER 
 
Aktuelle Informationen in Zusammenhang mit COVID-19 in der Slowakei auf Deutsch 
WKÖ (Wirtschaftskammer Österreich) - Coronavirus: - weitere Informationen finden Sie HIER 
Bundesministerium Europäische und internationale Angelegenheiten HIER 
 
Aktuelle w irtschaft liche Maßnahmen in Zusammenhang mit COVID-19 in Österreich auf Deutsch 
Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort HIER 
  
Erste Hilfe für Arbeitnehmer, Unternehmer und Gew erbetreibenden HIER 
Ministerium für Arbeit, Familie und soziale Angelegenheiten der SR 
 
 

 

Während der Vorträge haben Sie die Möglichkeit mit Hilfe von Youtube chat Fragen zu stellen. Um diese 
Funktionalität zu aktivieren brauchen Sie als User in der Youtubeplattform registriert sein. Ihre Fragen werden 
nach einzelnen Präsentationen beant wortet. 
 
07.09.2020  Speed Business Meeting Bratislava, Hotel Lindner 

 

08.09.2020 um 10:00 Uhr Webinar  Deutsch  Hat die Coronakrise den Immobilienmarkt 

beeinflusst?  

 
10.09.2020       Get Together   
 
 
11.09.2020        
 

September 2020 Webinar  Slow akisch Neuigkeiten in der Mitarbeitermobilität: 

Bereiten Sie sich auf grundsätzliche 

Änderungen ab dem 30.7.2020 vor 

15.10.2020       Business Ladies Day, Penati Club 
 

Quellen aktuellen Informationen über COVID-19 

 

Wir laden Sie zur Veranstaltung ein 

 

https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/rakuska-republika?displayMode=1
https://www.bmeia.gv.at/
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/ticker-corona-virus-updates-aus-der-slowakei.html
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/slowakei/
https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html
https://www.pomahameludom.sk/
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16.06.2020 um 9:30 Uhr Webinar  Slow akisch Möglichkeiten finanzieller Unterstützung in 

Corona-Krise-Zeiten seitens EXIMBANKA SR 

mehr 

 

17.06.2020 um 9:30 Uhr Webinar  Slow akisch  Hat die Coronakrise den Immobilienmarkt 

beeinflusst? mehr 

 

18.06.2020 um 9:30 Uhr Webinar  Slow akisch Staat liche Zuschüsse für Miete mehr 

 

25.06.2020 um 10:00 Uhr Webinar  Deutsch  Doing Business in Austria mehr 

 

 
 

 

    
 

 

 
¾ Das Gesetz Nr. 129 / 2020 GBI mit der Änderung und 

Ergänzung bestimmter Gesetze im Zuständigkeitsbereich des 
Kulturministeriums der Slowakischen Republik im Zusammenhang mit 
der Krankheit COVID-19. 

  
Das Gesetz Nr. 129 / 2020 GBI reflektiert auf die ungünstige Situation, die durch die Viruserkrankung COVID -19 
verursacht wurde, die zur Absage vieler kultureller Ereignisse führte. 
  

Veranstaltungen Rückblick 

Recht und Legislative 

http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=468&lang=de
http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=423&lang=de
http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=469&lang=de
http://sohk.sk/EventDetail.aspx?eventid=465
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De Veranstalter der Veranstaltung, die vom 10. März 2020 bis zum 31. Dezember 2020 nicht stattfindet: 
- ist nicht im Rückstand mit der Erfüllung von Verpflichtungen aus den Verträgen, durch die der Veranstalter die 

Vollziehung der Veranstaltung sicherte,  
-   ist nicht verpflichtet, das Recht auf eine Vertragsstrafe oder eine andere als Sicherheit vereinbarte Sanktion für 
eine Verpflichtungssicherung, die der Veranstalter aufgrund von Nichtdurchführung der Veranstaltung erfühlen 
konnte, 
-   ist aufgrund von Leistungsunmöglichkeit berechtigt vom Vertrag, durch den der Veranstalter die Veranstaltung 
gewährleistete, zurückzutreten, sofern sich die Vertragsparteien nicht anderes vereinbaren. 
 
Mit Verträgen verstehen sich in diesem Fall die Verträge, die vom Veranstalter abgeschlossen sind, um die Teilnahme 
von Autoren, darstellenden Künstlern oder anderen Mitw irkenden an der Veranstaltung, technisch -
organisatorischem Stab der Veranstaltung oder von Ordnerdiensten oder für eine andere technische oder 
organisatorische Sicherung der Veranstaltung, einschließlich der Vermietung von technischen Einrichtungen, 
Räumlichkeiten oder Raum, sicherzustellen. 
 

 
¾ Das Gesetz Nr. 170 / 2018 GBI über Urlaubsreisen, damit verbundenen touristischen Dienst leistungen, 

bestimmte Geschäftsbedingungen im Fremdenverkehr und über Änderungen und Ergänzungen 
bestimmter Gesetze im Wort laut des Gesetzes Nr. 119 / 2019 GBI. 

 

Wenn es infolge der Notsituation aus dem Grund von COVID -19 in der Slowakischen Republik oder einer 
ähnlichen Situation am Bestimmungsort oder an einem beliebigen Punkt der Reiseroute nicht möglich ist, dem 
Passagier grundlegende Merkmale der touristischen Dienstleistungen im Rahmen des Reisevertrags 
bereitzustellen, ist das Reisebüro berechtigt:  
 

-     eine Änderung des Reisevertrags vorzuschlagen oder 
-   eine Mitteilung über eine alternative Reise zu senden, wenn der Passagier die vorgeschlagene Änderung des 

 nicht akzeptiert 
 
In dem Fall, dass der Preis der Ursprungsreise und einer neuen Ersatzreise anders ist, ist es notwendig, dass das 
Reisebüro und der Reisende sich den Unterschied zw ischen sich abgelten. Die Bekanntgabe über die Ersatzreise 
bedarf die Schriftform und sie muss auf dem " Dauermedium " zugestellt werden. 
 
Wenn ein Reisender, der den Reisevertrag abschloss, eine Ersatzreise ablehnt, ist das Reisebüro verpflichtet, alle im 
Rahmen des Reisevertrags erhaltenen Zahlungen unverzüglich, jedoch spätestens 14 Tage nach dem Datum der 
Lieferung der Ablehnung der Ersatzreise, ohne Zahlung der Abfindung zurückzugeben. Wenn ein Reisender, der einen 
Reisevertrag abschloss, eine Ersatzreise in Bezug auf einen oder mehrere Reisenden aus einem Reisevertrag 
teilweise ablehnt, ist das Reisebüro verpflichtet, die Zahlungen innerhalb von 14 Tagen an ihn zurückzugeben. 
 

¾ Die Änderung des Gesetzes Nr. 305 / 2013 GBl. über die elektronische Form der Ableistung der Wirkung  der 
öffent lichen Gew alt und über Änderung und Ergänzung bestimmter Gesetze (Gesetz über e -Government), 
in der Fassung von späteren Vorschriften, die in Kraft am 31. Dezember 2016 trat und in der 
Gesetzessammlung der Slowakischen Republik unter dem N. 374 / 2016 veröffent licht wurde. 

 
Sehr geehrte Klienten, w ir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf die Verpflichtung der Einrichtung von elektronischen 
Postfächern für juristische Personen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind (z.B. Bürgervereinigungen, 
Stiftungen, gemeinnützige Anstalten) 
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Die Aktivation der elektronischen Postfächer für die Zustellung von Schriftstücken im Falle von juristischen 
Personen, die freiw illig kein elektronisches Postfach aktiviert haben und die nicht in das Handelsregister eingetragen 
sind, beginnt am 1. Juni 2020, und es w ird mit der ersten Zugang einer autorisierten Person in das elektronischen 
Postfach enden, spätestens aber bis 11. Juni 2020.  
 
Im Fall von Ihrem Interesse, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, und w ir helfen Ihnen, Ihr E -Postfach aktivieren. 
 
 

 
  

PRESSEBERICHT 
 

MARKO ERN EK WERDE N SICH DE M TEAM VON WOLF THEISS IN  BRATISLAVA ANSCHLIESSE N  
 
Bra t islava, den 22 . Juni 2020  

Marko Ernek auf der Posit ion a ls Senior Associa t e. Durch die E inst e llung dieser be iden erfahrenen Jurist en w ird 
e in nächst er Schrit t zur geplant en Expansion der F irma in der Slow akei gemacht . Die Gese llschaft Wolf The iss 
beschloss, ihre Teams im B ere ich Gesellschaftsrecht / Fus ionen und Akquisit ionen, Bank -  und F inanz w esen, 
Wet tbe w erbsrecht und Proz essführung zu verst ärken, wodurch kont inuierlich e ine Spit zenbera tung im ganz en 
Spektrum des Hande lsrechts für die Klient en ge w ährleist et w ird.  Ab 1 . Juli 2020 w erden zur w e it eren St ärkung 

 
 

in Prag. Se lbstverständlich haben vie le unsere Klient en aus der Tschechischen Republik e ine Vertretung in der 

Logesová, Managing Partner der Gese llschaft Wolf The iss Prag  und Bra t islava . 
 

Management a ls Schlüsse lbranchen ident if iz iert ha t . Die Erw e it erung des Büros in Bra t islava ist e ine unserer 
ügt Claus Schne ider, Mitglied von Management Board Wolf The iss, hinzu.  

 

indische Opera t ionen tä t ig w ar. Vorher arbe it e t e er mehr a ls fünf Jahre in  der Gese llschaft Kinste llar, wo er 
Erfahrungen vor a llem im Bere ich Fusionen und Akquisit ionen und Bank -  
freue m ich über meinen Dienst antrit t bei Wolf The iss in Bra t islava und schä t z e hoch die be i der Gesta ltung 
dieses Teams unt ernommenen Anstrengungen. Ich freue m ich sehr auf die Zusammenarbe it mit den Kollegen in 

Gese llschaftsrecht / Fusionen und Akquisit ionen  arbe it en w ird.  
 
Marko Ernek ist ein Rechtsanw alt m it besonderen Erfahrungen im B ere ich Wettbe w erbsrecht, vor a llem für 
Klient en, die im Sektor des Gesundhe itsw esens und der Pharma industrie, in Regulierungsbehörden des 
pharmaz eut ischen Sektors und  des Bank -  und F inanz w esens tä t ig sind. In se iner vorangehenden Praxis nahm er 

 Sonstiges 
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rege lmäß ig an Transakt ionen im Sektor des Gesundheitsw esens und der Pharma industrie t eil und hat 
Erfahrungen mit der B eratung in diversen Regulierungsbereichen, z .B. Te lekommuni ka t ionen. 
 

neuen Senioren -Jurist en, die unser Team in Brat islava verstärken w erden. W ir haben e in kraftvolles Team 
aufgebaut, das hochqualita t ive   B era tungsle istungen für unsere Klienten in a llen Schlüsse lbere ichen der 

Expert in im B ere ich Wet tbe w erbsrecht, Arzneimit t e lrecht, Arbe itsrecht und Schut z  von personenbezogenen 
Da t en kam . Ihre Anst e llung bedeut et e den erst en Schrit t zu der heut igen stets zunehmenden Expansion.  
 
ÜBER DIE GESELLSCHAFT W OLF THEISS 
 
Die Rechtsanw a ltskanz lei Wolf Theiss, gegründet im Jahre 1957 , gehört zu den vorrangigen jurist i schen F irmen 
in ganz M it t e l -  Ost -  und Südost europa mit der Spez ialisierung auf das interna t ionle Hande lsrecht . In dreiz ehn 
N iederlassungen in A lbanien, Öst erre ich, Bosnien und Herz egow ina , Bulgarien, Kroa t ien, Tschechische Republik, 
Ungarn, Polen, Rumänien , Serbien, Slo w ake i, Slow enien und auf der Ukraine arbe it en mehr a ls 340 Jurist en für 
loka le und int ernat iona le Klient en aus dem B ere ich Industrie, Hande l und Dienst le istungen und aus dem Sektor 
des Bank -  und  Versicherungsw esens. Durch Verbindung von Rech t und Hande l f inden die Jurist en der 
Gese llschaft Wolf The iss komplexe und konstrukt ive Lösungen auf der Basis des Know - ho w im B ereich Recht , - 
F inanz en und Unt ernehmen. 
 
 
W OLF THEISS 
 
Aupark Tow er, E inst e inova 24 , 851 01 Bra t islava, Slo w akische Republik  
Te l: +421 2 591 012 40  
E - Ma il: bra t islava @ wolfthe iss.com  
Mehr Informa t ionen f inden Sie unt er : w w w . wolfthe iss.com   
 
  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wolftheiss.com/
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Alle aktuellen Informationen und Neuigkeiten der Slowakisch-österreichischen Handelskammer finden 
Sie auf LinkedIn. @ Slovak-Austrian Chamber of Commerce 

https://www.linkedin.com/company/slovak-austrian-chamber-of-commerce/


 

 

 

 

 
  

Otvárame brány 5* Thermie 
Dlho očakávané otvorenie hotela je už za dverami. Pri tejto príležitosti sme si pre 
vás prichystali atraktívne ponuky. Po úspešnom dni otvorených dverí v hoteli 
Thermi Palace s radosťou od 30.6.2020 znovu vítame hostí.  

Príďte v hlavnej sezóne a zaplatíte za strednú sezónu + Príďte na 7 
prenocovaní a zaplaťte iba za 6 (7=6, 14=12) akcia platí na všetky 

pobyty v hoteli Thermia uvedené v oficiálnom cenníku  
už od 134 EUR/osoba/noc 

TOP z Thermia Palace - Pobyt Chuť Piešťan:  

Ubytovanie s polpenziou a konzultácia s lekárom zameraná na prípadné kontraindikácie 
procedúr + Novovybudované wellness s vonkajším i vnútorným bazénom + Relaxačný 
program zahŕňajúci 15 procedúr za pobyt: 3x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný 
bahenný zábal, 2x klasická masáž- čiastočná, 2x hydroterapia / perličkový kúpeľ, 2x soľná 
jaskyňa / oxygenoterapia, 3x severská chôdza / skupinový telocvik / hydrokinezioterapia / 
aquabike, 2x parafín / parafango / suchý CO2  

Alebo využite našu mimoriadnu ponuku Wellenss Pohoda s výhodným pobytom a 
doprajte si letný relax a pohodu v krásnom prostredí secesného hotela s moderným 
wellness centrom. 

Wir öffnen die Türen zu 5* Thermia 
Die lang erwartete Eröffnung des Hotels ist gleich um die Ecke. Zu diesem Anlass 
haben wir attraktive Angebote für Sie vorbereitet. Nach einem erfolgreichen Tag 
der offenen Tür im Thermia Palace freuen wir uns, die Gäste ab dem 30.6.2020 
wieder begrüßen zu dürfen. 

Kommen Sie in der Hochsaison und zahlen Sie nur für die 
Zwischensaison + Kommen Sie für 7 Nächte und zahlen Sie nur 

für 6 (7 = 6, 14 = 12). Sonderangebote sind gültig für alle 
Aufenthalte im Hotel Thermia, die in der offiziellen Preisliste stehen. 

Ab 134 EUR / Person / Nacht 

TOP aus Thermia Palace – Kuraufenthalt Schnupperkur Piestany:  

Übernachtung mit Halbpension und fachärztliche Beratung: Abklärung eventuell bestehender 
Kontraindikationen von Anwendungen + Neu gebaute Wellness mit Außen- und Innenpool + 
Entspannungsprogramm mit 15 Behandlungen pro Aufenthalt: 3x Thermalbad (Spiegelbad), 
1x lokale Schlammpackung, 2x ärztlich verordnete Teilmassage, 2x Hydrotherapie / Thermal-
Sprudelbad, 2x Salzhöhle / Sauerstofftherapie, 3x Nordic Walking / Gruppenheilgymnastik / 
Gymnastik im Wasser / Aquabike, 2x Paraffinbehandlung / Parafango / Trockenes 
Kohlendioxidbad  

Oder nutzen Sie unser spezielles Wellness Relief-Angebot mit einem vorteilhaften 
Aufenthalt und gönnen Sie sich sommerliche Entspannung und Wohlbefinden in der 
wunderschönen Umgebung eines Jugendstil-Hotels mit einem modernen 
Wellnesscenter. 

Informácie a Rezervácie/ Information und Reservierung: Tel.:+421 33 775 7733 
Email: res.pn@sk.ensanahotels.com ; facebook.com/Ensana.SLOVAKIA 
ensanahotels.com/thermia-palace/sk/balicky-akcie/wellness-pohoda-p39331 
ensanahotels.com/thermia-palace/de/pauschalen-angebote/wellness-relief-p39331 

ŠPECIÁLNA  

PONUKA 

SONDER- 

ANGEBOT 

mailto:res.pn@sk.ensanahotels.com


WENN ES UM IHR RECHT GEHT 

T: +43 (1) 361 3163 0 
F: +43 (1) 361 3163 30 
E: office@ra-hoellwarth.at 
W: https://ra-hoellwarth.at 

Gewährleistungsausschluss im privaten Gebrauchtwagenhandel 

Viele Gebrauchtwagenhändler vereinbaren mit den Käufern, dass beim Kauf eines Fahrzeuges die 
gesetzliche Gewährleistung entfallen soll. Doch wie weit greift ein solcher Gewährleistungsausschluss 
bzw. ist es überhaupt möglich, die gesetzliche Gewährleistung abzubedingen? Diesem Thema nahm 
sich auch der Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung zu 8 Ob 111/19k an und kam zu einem 
erstaunlichen Ergebnis. 

Der Sachverhalt ging von einem (klagenden) Käufer aus, der einen rund 10 Jahre alten VW-Kleinbus 
mit über 300.000 km erwarb. Im Kaufvertrag selbst wurde vereinbart, dass der Zustand des 
Fahrzeuges dem Käufer bekannt sei und dass jegliche weitere Gewährleistung ausgeschlossen werde. 
Zwar wurde vom beklagten Händler auf das kaputte Motorlager und Servopumpe aufmerksam 
gemacht, allerdings traten gleich nach dem Kauf verschiedene Verschleißerscheinungen auf, ehe es 
eine Woche später dann zu einem kompletten Getriebeschaden kam.  

In diesem Zusammenhang begehrte der Käufer den Ersatz der von ihm aufgewendeten 
Reparaturkosten, wovon der Händler allerdings nichts wissen wollte, mit dem Argument, dass ein 
Gewährleistungsverzicht vereinbart wurde. Das Erstgericht folgte der Ansicht des Händlers und wies 
die Klage ab. 

Der Käufer begnügte sich nicht mit der Entscheidung und beschritt den Rechtsweg und gab das 
Berufungsgericht dem Händler teilweise statt, da es der Meinung war, dass beim Kauf eines 
Gebrauchtwagens zwar mit gewissen Mängeln zu rechnen wäre, jedoch zumindest von einer 
Fahrbereitschaft und einer Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeuges ausgegangen werden 
muss. Daher sei der Getriebeschaden ein Schaden, der die Betriebssicherheit ausschließe und daher 
nicht vom vertraglich vereinbartem Gewährleistungsausschluss gedeckt ist.  

Der Sachverhalt kam schließlich vor dem OGH. Dieser gab nunmehr der Revision des Händlers statt 
und stellte letztendlich die Entscheidung des Erstgerichts wieder her. Zwar muss nach Ansicht des 
OGH die Verkehrs- und Betriebssicherheit gegeben sein, allerdings sind diese allein schon wegen der 
vom Käufer ausdrücklich akzeptierten Mängel (Motorlager, Servopumpe) nicht mehr gegeben. Daher 
kann auch nicht von einer Fahrbereitschaft des Fahrzeuges ausgegangen werden. Weiters 
begründete der OGH seine Entscheidung damit, dass der vereinbarte Gewährleistungsausschluss 
nicht Mängel umfasst, die ausdrücklich oder schlüssig zugesichert wurden bzw. listig verheimlicht 
wurden.   

Mag. Florian HÖLLWARTH, MBL steht Ihnen bei Fragen zum Gewährleistungsrecht auch mit der 
Dolmetscherin Ingrid LAUDON gerne zur Verfügung.  



T: +43 (1) 361 3163 0
F: +43 (1) 361 3163 30
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